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RS OGH 1969/10/14 8Ob209/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1969

Norm

RatenG §15 Abs1 Z6

ZPO §226 IIA2

Rechtssatz

Abgesehen vom Fall des § 2 Abs 2 RatenG, kann vom Verkäufer nicht gleichzeitig die Bezahlung des restlichen

Kaufpreises und die Rückstellung des Kaufgegenstandes verlangt werden (Das gleichzeitige Begehren auf Herausgabe

des gekauften Gegenstandes wurde abgewiesen).
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